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     COVID19 - SCHNELLTESTUNG              
 

Für die Gemeindebevölkerung von 
Ottnang, Wolfsegg, Atzbach und Manning 

am 11., 12., 13. und 14. Dezember 

in der Volksschulturnhalle Ottnang (Musikschule). 
 

ANMELDUNG UNTER: 
https://österreich-testet.at 

 
oder von Familienmitgliedern/Freunden/Gemeinde  

anmelden lassen. 
Wir bitten weitestgehend die Online-Anmeldung zu nutzen, um 

Personenansammlungen und Wartezeiten zu vermeiden! 

 
Bitte e-card und einen Lichtbildausweis 

(Führerschein, Reisepass) und das ausgedruckte 
Personendatenblatt mitbringen! 

 
 

Nähere Infos siehe Rückseite! 

 

mailto:gemeinde@manning.ooe.gv.at


  Nähere Informationen zur Testung: 
 
 

 
Wer KANN an der Testaktion teilnehmen: 
 
Die Testaktion richtet sich grundsätzlich an alle Bürgerinnen und 

Bürger ab 6 Jahren mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in  

              Oberösterreich. 
 

Auch Personen, die sich aus Arbeits- und Studiengründen in Oberösterreich 

aufhalten, dürfen teilnehmen. Minderjährige müssen von einem Elternteil be-

gleitet werden. 
 
 

 
Wer darf an der Testaktion NICHT teilnehmen: 
 
 

➢ Personen, die Symptome haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hin-

weisen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder die Gesundheitshotline 

1450 kontaktieren) 
 

➢ Personen, die sich aus einem anderen Grund im häuslichen Kranken-

stand befinden 
 

➢ Personen, die in den letzten drei Monaten wegen einer SARS-CoV-2-
Positivtestung in behördlicher Absonderung waren 

 

➢ Personen, die zurzeit in Quarantäne, Isolation oder in häuslicher Abson-
derung sind 

 

➢ Personen, die schon für einen anderweitigen behördlichen Termin für 
einen Test vorgemerkt sind 

 

➢ Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden 
 

➢ Kinder vor der Schulpflicht 

 

➢ Personen, die in Alten- und Pflegheimen wohnen 

 
➢ Personen, die sich stationär in einer Krankenhausbehandlung befinden 

 

 


